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Name des Produkts:Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstätigkeit, die
zur Erreichung eines
Umweltziels oder
sozialen Ziels beiträgt,
vorausgesetzt, dass
diese Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeinträchtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird,
Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensführung
anwenden.

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300O0P8V33VP75Q04

Die EU-Taxonomie ist
ein Klassifikations-
system, das in der
Verordnung (EU)
2020/852 festgelegt ist
und ein Verzeichnis von
ökologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstätigkeiten
enthält. In dieser
Verordnung ist kein
Verzeichnis der sozial
nachhaltigen
Wirtschaftstätigkeiten
festgelegt. Nachhaltige
Investitionen mit einem
Umweltziel könnten
taxonomie-konform sein
oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit
einem Umweltziel getätigt: ___%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale
beworben und obwohl keine nachhaltigen
Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___%
an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie als ökologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie nicht als
ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale
beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen
getätigt.

X

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig
einzustufen sind

Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit
einem sozialen Ziel getätigt: ___%

Ja Nein

X

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten

Finanzprodukten

ISIN: DE0008474248

Barmenia Renditefonds DWS
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale
erfüllt?

Die Gesellschaft bewarb mit diesem Fonds ökologische und soziale Merkmale in den Bereichen,
soziale Normen, Unternehmensführung (Governance) sowie Staaten-Bewertung, indem eine
Ausschlussstrategie unter Berücksichtigung folgender Ausschlusskriterien, angewendet wurde:

(1) Norm-Verstöße im Hinblick auf die Einhaltung internationaler Normen für Unternehmensführung,
Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Kunden- und Umweltsicherheit und Geschäftsethik,
(2) Staatliche Emittenten in Bezug auf politische und bürgerliche Freiheiten,
(3) Kontroverse Sektoren und kontroverse Tätigkeiten,
(4) Kontroverse Waffen.

Die oben genannten Ausschlusskriterien werden im Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden
währenddes Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“
detailliert beschrieben.

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

Derzeit wurden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder
sozialen Merkmale zu erreichen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die detaillierten Beschreibungen der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, 
sowie der Bewertungsmethodik, ob und in welchem Maße Vermögensgegenstände und Indikatoren 
die definierten ESG-Standards erfüllten, können dem Kapitel „Welche Maßnahmen wurden während 
des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?" 
entnommen werden.

Zur Berechnung der ESG-Kennzahlen werden für die Vermögensgegenstände die Bewertungskurse 
aus dem Front-Office-System genutzt, so dass es zu geringfügigen Abweichungen zu den übrigen im 
Jahresbericht dargestellten Kurswerten, die aus dem Fondsbuchhaltungssystem abgeleitet werden, 
kommen kann.

Barmenia Renditefonds DWS

Indikatoren Beschreibung Performanz

Stand: 31. Dezember 2022

  dient als Indikator dafür, in welchem Maße bei einem  
           Emittenten                       Norm-Verstöße                                    

Nachhaltigkeitsindikatoren
 Norm-Bewertung  eine Anlagegrenzverletzung:

am 4. Oktober 2022 war der Fond aufgrund 
einer Neubewertung der ESG Daten auf 
Basis von „ISS ESG" mit 1,14% des 
Portfoliovermögens in UBS Group 
21/03.11.26 (CH1142231682) investiert. 
Am 10. Oktober 2022 wurde die Investition 
veräußert.

Ausschluss-Bewertung für kontroverse Sektoren                      dient als Indikator dafür, inwieweit ein Emittent an       
                                                                                                    kontroversen Sektoren und kontroversen Tätigkeiten beteiligt ist  

Ausschluss-Bewertung für den Sektor 
„kontroversen Waffen“  

  dient als Indikator dafür, inwieweit ein Emittent an kontroversen  
  Waffen beteiligt ist       

  0% des Portfolio-                                
  vermögens       

  0% des Portfolio-
  vermögens  

 Staaten-Bewertung                                                                    dient als Indikator für die ganzheitliche Regierungsführung von    keine Anlagegrenzverletzung
                                                                                                    Staaten unter anderem unter Berücksichtigung der politischen  

auftreten

und �ürgerlichen �reiheiten       
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale
erfüllt?

Die Gesellschaft bewarb mit diesem Fonds ökologische und soziale Merkmale in den Bereichen,
soziale Normen, Unternehmensführung (Governance) sowie Staaten-Bewertung, indem eine
Ausschlussstrategie unter Berücksichtigung folgender Ausschlusskriterien, angewendet wurde:

(1) Norm-Verstöße im Hinblick auf die Einhaltung internationaler Normen für Unternehmensführung,
Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Kunden- und Umweltsicherheit und Geschäftsethik,
(2) Staatliche Emittenten in Bezug auf politische und bürgerliche Freiheiten,
(3) Kontroverse Sektoren und kontroverse Tätigkeiten,
(4) Kontroverse Waffen.

Die oben genannten Ausschlusskriterien werden im Abschnitt „Welche Maßnahmen wurden
währenddes Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?“
detailliert beschrieben.

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird
gemessen, inwieweit
die mit dem
Finanzprodukt
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht werden.

Derzeit wurden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder
sozialen Merkmale zu erreichen.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die detaillierten Beschreibungen der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wurden, 
sowie der Bewertungsmethodik, ob und in welchem Maße Vermögensgegenstände und Indikatoren 
die definierten ESG-Standards erfüllten, können dem Kapitel „Welche Maßnahmen wurden während 
des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?" 
entnommen werden.

Zur Berechnung der ESG-Kennzahlen werden für die Vermögensgegenstände die Bewertungskurse 
aus dem Front-Office-System genutzt, so dass es zu geringfügigen Abweichungen zu den übrigen im 
Jahresbericht dargestellten Kurswerten, die aus dem Fondsbuchhaltungssystem abgeleitet werden, 
kommen kann.
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Indikatoren Beschreibung Performanz

Stand: 31. Dezember 2022

  dient als Indikator dafür, in welchem Maße bei einem  
           Emittenten                       Norm-Verstöße                                    

Nachhaltigkeitsindikatoren
 Norm-Bewertung  eine Anlagegrenzverletzung:

am 4. Oktober 2022 war der Fond aufgrund 
einer Neubewertung der ESG Daten auf 
Basis von „ISS ESG" mit 1,14% des 
Portfoliovermögens in UBS Group 
21/03.11.26 (CH1142231682) investiert. 
Am 10. Oktober 2022 wurde die Investition 
veräußert.

Ausschluss-Bewertung für kontroverse Sektoren                      dient als Indikator dafür, inwieweit ein Emittent an       
                                                                                                    kontroversen Sektoren und kontroversen Tätigkeiten beteiligt ist  

Ausschluss-Bewertung für den Sektor 
„kontroversen Waffen“  

  dient als Indikator dafür, inwieweit ein Emittent an kontroversen  
  Waffen beteiligt ist       

  0% des Portfolio-                                
  vermögens       

  0% des Portfolio-
  vermögens  

 Staaten-Bewertung                                                                    dient als Indikator für die ganzheitliche Regierungsführung von    keine Anlagegrenzverletzung
                                                                                                    Staaten unter anderem unter Berücksichtigung der politischen  

auftreten

und �ürgerlichen �reiheiten       

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt
wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nicht zutreffend.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden,
ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Nicht zutreffend.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und
den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere
Angaben:

Nicht zutreffend.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen
dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts
zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeinträchtigen.
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Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den wichtigsten
nachteiligen
Auswirkungen handelt
es sich um die
bedeutendsten
nachteiligen
Auswirkungen von
Investitions-
entscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen
Umwelt, Soziales und
Beschäftigung, Achtung
der Menschenrechte
und Bekämpfung von
Korruption und
Bestechung.

Die Gesellschaft berücksichtigte für den Fonds zum Berichtsstichtag keine wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 
der Kommission zur Ergänzung der Offenlegungsverordnung.

Vor dem Hintergrund der zum 01.01.2023 geplanten Prospektanpassung und der davor liegenden 
Feiertage wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht ab 
dem 30.12.2022 berücksichtigt wie im Art. 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 vorgesehen.

Die Gesellschaft wird für den Fonds ab dem 01.01.2023 die folgenden wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 
der Kommission zur Ergänzung der Offenlegungsverordnung berücksichtigen:

•CO2-Fußabdruck (Nr. 2);
•THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wurde (Nr. 3);
•Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig waren (Nr. 4);
• Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (Nr. 10) und
•Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische
Waffen) (Nr. 14)

Die vorstehenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wurden durch die Ausschlussstrategie des
Fonds berücksichtigt.
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Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den wichtigsten
nachteiligen
Auswirkungen handelt
es sich um die
bedeutendsten
nachteiligen
Auswirkungen von
Investitions-
entscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen
Umwelt, Soziales und
Beschäftigung, Achtung
der Menschenrechte
und Bekämpfung von
Korruption und
Bestechung.

Die Gesellschaft berücksichtigte für den Fonds zum Berichtsstichtag keine wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 
der Kommission zur Ergänzung der Offenlegungsverordnung.

Vor dem Hintergrund der zum 01.01.2023 geplanten Prospektanpassung und der davor liegenden 
Feiertage wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nicht ab 
dem 30.12.2022 berücksichtigt wie im Art. 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 vorgesehen.

Die Gesellschaft wird für den Fonds ab dem 01.01.2023 die folgenden wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 
der Kommission zur Ergänzung der Offenlegungsverordnung berücksichtigen:

•CO2-Fußabdruck (Nr. 2);
•THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wurde (Nr. 3);
•Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig waren (Nr. 4);
• Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen (Nr. 10) und
•Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische
Waffen) (Nr. 14)

Die vorstehenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen wurden durch die Ausschlussstrategie des
Fonds berücksichtigt.
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Größte Investitionen Aufschlüsselung der
Branchenstruktur / Emittenten

In % des
durchschnittlichen
Portfoliovermögens

Aufschlüsselung der Länder

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 Renten 4,7 % Italien

Italy B.T.P. 13/01.09.44 Renten 4,0 % Italien

Italy 21/15.08.24 Renten 3,8 % Italien

France O.A.T. 09/25.04.41 Renten 3,5 % Frankreich

Deutschland 22/16.04.27 S.185 Renten 3,1 % Deutschland

Germany 17/15.08.27 Renten 2,9 % Deutschland

Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 Renten 2,7 % Deutschland

Belgium 10/28.03.41 S.60 Renten 2,6 % Belgien

Spain 13/31.10.44 Renten 2,4 % Spanien

France O.A.T. 05/25.04.55 Renten 1,8 % Frankreich

Germany 05/04.01.37 Renten 1,6 % Deutschland

BNP Paribas 20/19.02.28 MTN Renten 1,6 % Frankreich

Spain 99/31.01.29 Renten 1,6 % Spanien

Corporación Andina de Fomento
21/04.02.26

Renten 1,5 % Supranational

für den Zeitraum vom 01. Januar 2022 bis zum 30. Dezember 2022

Die Liste umfasst die
folgenden Investitionen,
auf die der größte
Anteil der im
Bezugszeitraum
getätigten
Investitionen des
Finanzprodukts entfiel:
für den Zeitraum vom
01. Januar 2022 bis
zum 31. Dezember
2022

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die
Vermögensallokation
gibt den jeweiligen
Anteil der Investitionen
in bestimmte
Vermögenswerte an.

Dieser Fonds legte 95,3% in Vermögensgegenstände an, die den ESG Standards entsprachen (#1
Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).

4,7% der Vermögensgegenstände des Fonds erfüllten die ESG-Standards nicht (#2 Andere
Investitionen).

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Germany 97/04.07.27 Renten 4,1 % Deutschland
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Investitionen

#1 Ausgerichtet auf
ökologische/soziale

Merkmale

#2 Andere

#1B Andere
ökologische/soziale

Merkmale

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt
wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft
werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende
Unterkategorien:
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen
eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Barmenia Renditefonds DWS

Aufschlüsselung der Branchenstruktur /
Emittenten

In % des Portfoliovermögens

Zentralregierungen 57,9 %

Institute 14,8 %

Sonst. Finanzierungsinstitutionen 8,5 %

Unternehmen 8,2 %

Sonstige öffentliche Stellen 4,4 %

Regionalregierungen 0,6 %

Stand: 30. Dezember 2022

Beteiligung an Unternehmen,
die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

2,1 %
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Investitionen

#1 Ausgerichtet auf
ökologische/soziale

Merkmale

#2 Andere

#1B Andere
ökologische/soziale

Merkmale

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt
wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft
werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende
Unterkategorien:
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen
eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?
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Aufschlüsselung der Branchenstruktur /
Emittenten

In % des Portfoliovermögens

Zentralregierungen 57,9 %

Institute 14,8 %

Sonst. Finanzierungsinstitutionen 8,5 %

Unternehmen 8,2 %

Sonstige öffentliche Stellen 4,4 %

Regionalregierungen 0,6 %

Stand: 30. Dezember 2022

Beteiligung an Unternehmen,
die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

2,1 %

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie
konform?

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas
und/oder Kernenergie investiert¹?

Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformität
umfassen die Kriterien
für fossiles Gas die
Begrenzung der
Emissionen und die
Umstellung auf voll
erneuerbare Energie
oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende
2035. Die Kriterien für
Kernenergie
beinhalten umfassende
Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorsc
hriften.

Ermöglichende
Tätigkeiten wirken
unmittelbar
ermöglichend darauf
hin, dass andere
Tätigkeiten einen
wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen
leisten.

Übergangstätigkeiten
sind Tätigkeiten, für die
es noch keine CO2-
armen Alternativen gibt
und die unter anderem
Treibhausgas-
emissionswerte
aufweisen, die den
besten Leistungen
entsprechen.

X Nein

In fossiles Gas In Kernenergie

Ja:

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des
Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken
Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in
der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



 24

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-
taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur
Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik
die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts
einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität
nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen
umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen
gegenüber Staaten.

1. Taxonomiekonformität der
Investitionen einschließlich Staatsanleihen*

2. Taxonomiekonformität der
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform Taxonomiekonform
Nicht taxonomiekonformNicht taxonomiekonform

0,00%
100,00% 100,00%

0,00%

Taxonomiekonforme
Tätigkeiten,
ausgedrückt durch den
Anteil der:
- Umsatzerlöse, die
die gegenwärtige
„Umweltfreundlichkeit“
der Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln.
- Investitions-
ausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen, für
den Übergang zu einer
grünen Wirtschaft
relevanten Investitionen
der Unternehmen, in
die investiert wird,
aufzeigen.
- Betriebs-
ausgaben (OpEx), die
die umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitäten
der Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln.

Aufgrund des Mangels an verlässlichen Daten bestand kein Mindestmaß für nachhaltige Investitionen
mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Daher betrug der aktuelle Anteil
ökologisch nachhaltiger Investitionen, gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (sogenannte
TaxonomieVerordnung), 0% des Wertes des Fonds. Es konnte jedoch sein, dass einige nachhaltige
Investitionen dennoch mit einem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung konform waren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten
geflossen sind?
Es bestand kein Mindestanteil an Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende
Tätigkeiten.

sind nachhaltige
Investitionen mit einem
Umweltziel, die die
Kriterien für ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten
gemäß der Verordnung
(EU) 2020/852 nicht
berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen
mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.
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Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-
taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur
Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik
die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts
einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität
nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen
umfassen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen
gegenüber Staaten.

1. Taxonomiekonformität der
Investitionen einschließlich Staatsanleihen*

2. Taxonomiekonformität der
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform Taxonomiekonform
Nicht taxonomiekonformNicht taxonomiekonform

0,00%
100,00% 100,00%

0,00%

Taxonomiekonforme
Tätigkeiten,
ausgedrückt durch den
Anteil der:
- Umsatzerlöse, die
die gegenwärtige
„Umweltfreundlichkeit“
der Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln.
- Investitions-
ausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen, für
den Übergang zu einer
grünen Wirtschaft
relevanten Investitionen
der Unternehmen, in
die investiert wird,
aufzeigen.
- Betriebs-
ausgaben (OpEx), die
die umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitäten
der Unternehmen, in
die investiert wird,
widerspiegeln.

Aufgrund des Mangels an verlässlichen Daten bestand kein Mindestmaß für nachhaltige Investitionen
mit einem Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Daher betrug der aktuelle Anteil
ökologisch nachhaltiger Investitionen, gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (sogenannte
TaxonomieVerordnung), 0% des Wertes des Fonds. Es konnte jedoch sein, dass einige nachhaltige
Investitionen dennoch mit einem Umweltziel der Taxonomie-Verordnung konform waren.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten
geflossen sind?
Es bestand kein Mindestanteil an Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende
Tätigkeiten.

sind nachhaltige
Investitionen mit einem
Umweltziel, die die
Kriterien für ökologisch
nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten
gemäß der Verordnung
(EU) 2020/852 nicht
berücksichtigen.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen
mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen
verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 Andere Investitionen fielen alle Vermögensgegenstände, die nicht den ESG-Standards
entsprachen. Diese konnten alle in der Anlagepolitik vorgesehenen Vermögensgegenstände,
einschließlich Bankguthaben und Derivate, umfassen.

„Andere Investitionen“ konnten zu Optimierung des Anlageergebnisses, für Diversifizierungs-,
Liquiditäts- und Absicherungszwecke genutzt werden.

Es gab bei den „Anderen Investitionen“ keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz.
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Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder
sozialen Merkmale ergriffen?

Dieser Fonds verfolgte eine Anleihestrategie als Hauptanlagestrategie. Dabei wurden mindestens
51% in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen, bei denen anderweitig von dem Optionsrecht
Gebrauch gemacht werden konnte („ex“), in- und ausländischer Emittenten erworben. Daneben
konnten Wandelschuldverschreibungen, rentenähnliche Genussscheine, Optionsanleihen und
Indexzertifikate auf Rentenindizes in- und ausländischer Emittenten und Optionsscheine, die zum
Erwerb solcher Wertpapiere berechtigten, erworben werden. Bis zu 25% des Fonds konnte in Aktien,
die an einer inländischen Börse zum amtlichen Handel zugelassen oder im Inland in einen
organisierten Markt einbezogen waren, angelegt werden. In Schuldverschreibungen der
Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik durften mehr
als 35% des Wertes des Fonds angelegt werden. Je bis zu 49% des Wertes des Fonds durften in
Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.

Weitere Details der Hauptanlagepolitik können dem Besonderen Teil des Verkaufsprospekts
entnommen werden.

Das Fondsvermögen wurde vorwiegend in Anlagen investiert, die die definierten Standards für die
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllten, wie in den folgenden Abschnitten
dargelegt. Die Strategie des Fonds im Hinblick auf die beworbenen ökologischen oder sozialen
Merkmale war ein integraler Bestandteil der ESG-Bewertungsmethode und wurde über die
Anlagerichtlinien des Fonds fortlaufend überwacht.

Um festzustellen, ob und in welchem Maße Vermögensgegenstände die definierten ESG-Standards

Die Gesellschaft nutzte zur Beurteilung, ob ESG-Standards bei den Vermögensgegenständen
vorlagen, unterschiedliche Bewertungsansätze, unter anderem:

- Ausschluss-Bewertung
Als hier relevant wurden Geschäftsbereiche und Geschäftstätigkeiten definiert, die die Produktion oder
den Vertrieb von Produkten in einem kontroversen Sektor betrafen. Als kontroverse Sektoren waren
die Herstellung gefährlicher Pestizide und kontroverser Waffen/Rüstungsgüter definiert. Zu den
relevanten Pestiziden zählten giftige Biozide nach Einstufung der WHO (World Health Organisation)
und chlororganische Massenprodukte wie die Produktion von PVC (Polyvinylchlorid). Unter den
relevanten Rüstungsgütern wurden Waffen(-systeme) (zum Beispiel Gewehre, Panzer, Kampfjets),
nach dem Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofes geächtete Waffen (zum Beispiel ABC-
Waffen, Landminen) sowie sonstige Rüstungsgüter (zum Beispiel Radaranlagen, Militärtransporter,
Steuerungssoftware) unterschieden. Betroffene Unternehmen (Umsatzschwelle > 0%) waren als
Investition ausgeschlossen und eigneten sich nicht für den Fonds.

- Norm-Bewertung
Die Gesellschaft bewertete das Verhalten von Emittenten und ihren Zulieferern/Subunternehmern im
Rahmen der Prinzipien des United Nations Global Compact, der UN Menschenrechtserklärung und
der Standards der International Labour Organisation, sowie anderer allgemein anerkannter
internationaler Normen und Grundsätze. Die Norm-Bewertung prüfte zum Beispiel
Menschenrechtsverletzungen, Verletzungen von Arbeitnehmerrechten, Kinder- oder Zwangsarbeit und
Geschäftsethik. Emittenten mit schweren Norm-Verstößen waren als Investition ausgeschlossen und
eigneten sich nicht für den Fonds.

-Staaten-Bewertung
Die Gesellschaft bewertete die ganzheitliche Regierungsführung für Staaten unter anderem unter
Berücksichtigung der Bewertung der politischen und bürgerlichen Rechte und Freiheiten. Diese
Bewertung orientierte sich vor allem an der Einstufung des "Freedom House Index". Die Freedom
House Bewertungsskala unterschied zwischen "freien", "teils freien", und "unfreien Staaten".
Staatliche Emittenten mit einer Bewertung von "unfrei" waren als Investition ausgeschlossen und
eigneten sich nicht für den Fonds.

Bis zu 49% des Wertes des Fonds konnten in Vermögensgegenstände angelegt werden, die den
ESG-Standards nicht entsprachen oder nicht bewertet wurden.

Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate wurden nach ESG-Standards nicht bewertet.
Die Anlagestrategie sah keine verbindliche Mindestreduzierung vor.

Vermögensgegenstände nach ESG-Kriterien, unabhängig von wirtschaftlichen Erfolgsaussichten.
erfüllten, bewertete die Gesellschaft auf Basis der ESG Daten von „ISS ESG der oekom research AG" 
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Die gute Unternehmensführung wurde mit der Norm-Bewertung bewertet.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den
Referenzwerten
handelt es sich um
Indizes, mit denen
gemessen wird, ob das
Finanzprodukt die
beworbenen
ökologischen oder
sozialen Merkmale
erreicht.

Es wurde kein Index als Referenzwert festgelegt.


